
(2) N ichtbew irtschaftete landw irtschaftliche N utz
flächen, die fü r  fünf Jah re  verpachtet wurden, sind nach 
den Gem eindedurchschnittsnorm en der B etriebsgrößen
gruppe 1 bis 2 ha zu veranlagen. Das gleiche gilt fü r 
N eubauernw irtschaften, die seit dem 1. Ja n u a r 1951 aus 
Bodenreform ländereien neu gebildet wurden.
(3) N eubauernw irtschaften, die nicht un te r die Be
stim m ungen des Abs. 1 fallen und die neu übernomm en 
werden, sind individuell entsprechend ihren E rzeugungs
bedingungen zu veranlagen.
(4) F ü r die Betriebe der örtlichen Landw irtschaft regelt 
sich das Ablieferungssoll fü r  pflanzliche Erzeugnisse 
nach den jeweiligen Gem eindedurchschnittsnorm en der 
B etriebsgrößengruppe von 5 bis 10 ha, fü r tierische 
Erzeugnisse is t das Ablieferungssoll nach der S tück
zahl des am  S tichtage (§ 5  Abs. 3) vorhandenen Viehs 
nach den im Abs. 2 des § 13 angeführten  Sätzen zu 
berechnen. Die nach E rfüllung der A blieferungsver
pflichtung und über den Bedarf an W irtschaftsvorräten  
hinaus verbleibenden Erzeugnisse sind an den VEAB 
zu den gültigen A ufkaufpreisen zu verkaufen.
(5) Landw irtschaftliche Betriebe, die nach der V erord
nung vom 11. Jun i 1953 (GBl. S. 806) den früheren 
E igentüm ern oder P äch tern  zurückgegeben wurden, 
sind nach den allgem einen Bestim m ungen zu ver
anlagen.

Es is t zu berücksichtigen, daß das Ablieferungssoll un
abhängig von der tatsächlichen Erntefläche für den ein
zelnen Erzeuger in einem Plan vor Beginn der Herbst
aussaat festgelegt wird. Der Plan is t Gesetz, und das 
darin auf geführte Ablieferungssoll muß innerhalb der 
festgesetzten  Termine erfüllt sein. Eine Verringerung 
der Ablieferungsnorm wird nur in seltensten Fällen bei 
Elementarschäden (wie Hochwasser und Hagelschlag) 
vorgenommen, und auch dann nur, wenn der Ausfall 
der Ernte mindestens 60 ®/0 beträgt. Ein Nachlaß bei 
tierischen Produkten wird nur bei Schweinepest, H erz
lähme und Geflügelpest gewährt.
Eine Vielzahl von Bauern, insbesondere die Besitzer von 
über 15 ha Land, sind nicht in der Lage, das ihnen auf
erlegte Ablieferungssoll zu erfüllen. Bei Nichterfüllung 
darf der Erzeuger keine Produkte auf freie Spitzen ver
kaufen; außerdem werden die erforderlichen Haus
schlachtungen für den eigenenVerbrauch eingeschränkt. 
Hinzu kommt, daß die Bauern m it Bestrafungen und 
Beschlagnahmungen der für den eigenen Bedarf und 
für die Frühjahrsaussaat vorgesehenen Vorräte rech
nen müssen.
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B ekanntm achung der neuen F assung  der Verordnung 
über die Pflichtablieferung und den V erkauf 

landw irtschaftlicher Erzeugnisse 
vom 1. Jan u ar 1957 

(Ges.Bl. Teil I  Nr. 5 vom 17. Jan u ar 1957)

§ 50
V oraussetzung fü r den freien V erkauf

(1) Die Voraussetzungen fü r den freien V erkauf land
w irtschaftlicher Erzeugnisse legt das S taa tssek re taria t 
fü r  E rfassung  und A ufkauf in den D urchführungsbe
stim m ungen fest. Der V erkauf landw irtschaftlicher E r
zeugnisse durch ablieferungspflichtige Erzeuger, die 
diese V oraussetzungen nicht erfüllten, is t unzulässig.
(2) Die E rfüllung der V oraussetzungen des V erkaufs 
landw irtschaftlicher Erzeugnisse an den S taa t oder die 
Befreiung von der Pflichtablieferung stellen die VEAB 
und die anderen zugelassenen A ufkauforgane an Hand 
der L ieferan tenkartei (§ 32) fest. Eine besondere Ver

kaufsberechtigung is t fü r  den V erkauf auf B auern
m ärk ten  erforderlich, die der R a t der Gemeinde auf 
A n trag  auszustellen hat, wenn die vom S taa tssek re ta
r ia t fü r E rfassung  und A ufkauf festgelegten V oraus
setzungen erfü llt sind.
(3) A usnahm en von der in den A bsätzen 1 und 2 ge
troffenen Regelung bestim m t das S taa tssek re ta ria t fü r 
E rfassung  und A ufkauf landw irtschaftlicher E rzeug
nisse.
(4) Die VEAB und die anderen zugelassenen A ufkauf- 
organe sind berechtigt, von den E rzeugern die R ück
e rsta ttu n g  des M ehrerlöses über die geltenden E rfa s
sungspreise zu fordern und den M ehrerlös gegenüber 
den bei ihnen stehenden Forderungen der Erzeuger 
aufzurechnen, wenn festgeste llt wird, daß die E rzeuger 
zu U nrecht den A ufkaufpreis erhalten  haben.

§ 57
H ausschlachtungen

(1) Jeder ablieferungspflichtige E rzeuger (landw irt
schaftlicher Betrieb oder T ierhalter), der das Abliefe
rungssoll in Getreide, Ölsaaten, Kartoffeln, Schlacht
vieh, Milch und Eiern term ingem äß erfüllt hat, kann 
ohne besondere Genehmigung der R äte der örtlichen 
Organe hausschlachten. Die H ausschlachtung ist vor 
der D urchführung dem R at der Gemeinde anzuzeigen.
(2) Die H ausschlachtung eines Schweines, eines m änn
lichen Kalbes, eines Schafes und von Ziegen ist einem 
landw irtschaftlichen Betrieb oder T ierhalter, unabhän
gig vom Stande der E rfüllung der A blieferungsver
pflichtung, vom R at der Gemeinde zu bewilligen. Der 
R at der Gemeinde kann  eine Genehmigung zur Durch
führung  w eiterer H ausschlachtungen in dem zur Ver
sorgung des A ntragstellers notwendigen Umfang, auf 
A ntrag  eines ablieferungspflichtigen Erzeugers, aus
nahm sweise nach individueller P rü fung  der P roduk
tionsbedingungen und des S tandes der E rfüllung des 
Ablieferungssolls erteilen. Die Genehmigung ist zu ver
weigern. wenn die N ichterfüllung der festgesetzten 
V oraussetzungen auf eigenes Verschulden des Erzeugers 
zurückzuführen ist.

§ 62
Sicherstellung

(1) Das S taa tssek re taria t fü r E rfassung  und A ufkauf 
und die R äte der Bezirke und Kreise sind berechtigt, 
in den ablieferungspflichtigen landw irtschaftlichen Be
trieben, die ih r Ablieferungssoll tro tz  der nach § 43 
dem E rzeuger gegebenen letzten A blieferungsfrist nicht 
erfüllten, eine Kontrolle der V orräte sowie ihre vor
läufige Sicherstellung in dem zur E rfüllung der Ab
lieferungspflicht notwendigen U m fang durchzuführen. 
Die Sicherstellung ist in Anwesenheit des Erzeugers, 
eines V ertreters des R ates der Gemeinde und der 
VdgB — (BHG) vorzunehmen.
(2) Das S taa tssek re taria t fü r E rfassung  und Aufkauf, 
der R at des Bezirkes oder des Kreises kann verfügen, 
daß der säum ige E rzeuger zur unverzüglichen Abliefe
rung  der sichergestellten V orräte an das zuständige E r
fassungsorgan verpflichtet ist. Gegen die V erfügung ist 
ein E inspruch zulässig, das V erfahren regelt sich nach 
§ 35 A bsätze 2 bis 4.

§ 63
Strafbestim m ungen

(1) Sofern nicht nach anderen Bestim m ungen eine 
höhere S trafe verw irkt wird, wird nach § 9 der W irt
schaftsstrafverordnung vom 23. Septem ber 1948 (ZVOB1. 
S. 439) in der F assung vom 29. Oktober 1953 (GBl. 
S. 1077 b estra ft:
1. w er seine Ablieferungspflicht nicht oder nicht rech t

zeitig  erfüllt, obwohl ihm  nach § 43 die F ris t ver-
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